
 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

A u f s t e l l u n g s b e s c h l u s s  
 

zum Bebauungsplan Nr. 33a „Birkenwerder West“ und Änderung des Flächennut-
zungsplanes (01/2023) „Birkenwerder West“ der Gemeinde Birkenwerder 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Birkenwerder hat in ihrer Sitzung am 12.12.2023 die 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 33a „Birkenwerder West" gemäß § 2 Absatz 1 des 
Baugesetzbuchs (BauGB) und gemäß § 8 Absatz 3 BauGB die Änderung des Flächennut-
zungsplans (01/2023) „Birkenwerder West" im Parallelverfahren beschlossen (Beschl.-Nr. 
2369/2023).  
 
Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich im Westen der bebauten Ortsrandlage von Birkenwerder. 
 
Der Geltungsbereich soll sich im Wesentlichen an den ehemaligen Bebauungsplan Nr. 33 
„Birkenwerder West“ orientieren. Zusätzlich soll der südliche Bereich der Havelstraße bis 
zum angrenzenden Geltungsbereich des Grünordnungsplans „Ortsinneres Briesetal“ - südli-
cher Teil - Birkenwerder (GOP) erweitert werden. Des Weiteren soll sich der Geltungsbereich 
westlich um ein Teilstück bis zum Altarm (Havel) erweitern.  
 
Das Plangebiet wird begrenzt: im Norden durch den Stichkanal 1, im Osten durch die Stra-
ßen Am Mühlenfeld, Borgsdorfer Weg über die Havelstraße und Stolper Weg, im Süden zwi-
schen Havelstraße und der Briese bzw. 25 m südlich der Havelstraße und im Westen durch 
die Grundstücke der Havelstraße 63d, 63e und 63f bis zum Vereinshaus des Anglervereins 
„Gründling e.V.“ in der Havelstraße 63c, über die Havelstraße bis zum Altarm (Havel), das 
Flurstück 872 der Flur 9 teilweise und die Wiesen am Erlenkamp (Flurstück 756, 757, 758, 
457/7 und 465/18 der Flur 9). 
 
Folgende Straßen befinden sich im Plangebiet: Am Mühlenfeld, Erlenkamp teilweise, Havel-
straße teilweise, Weidenweg, Wendenplan, Fischerwall und Reihersteg. 
 
Der ca. 17,6 ha große räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 33a „Birkenwer-
der West“ und die Änderung des Flächennutzungsplanes (01/2023) „Birkenwerder West“ der 
Gemeinde Birkenwerder ergibt sich aus dem beigefügten Kartenausschnitt (Anlage 1). Der 
Geltungsbereich umfasst folgende Flurstücke der Flur 9 der Gemarkung Birkenwerder voll-
ständig: 
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900 905 914 915 932 933 957 958  

 
Die Flurstücke 539, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552/1, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 
560/1, 560/2, 561, 562, 563, 564, 566, 801, 813, 836, 872 und 925 der Flur 9 der Gemar-
kung Birkenwerder liegen nur teilweise im Geltungsbereich.  
 
Bestehende Situation, Planungsziele, Planungsanlass und Erforderlichkeit der Pla-
nung 
Derzeit beurteilt sich die planungsrechtliche Situation für Vorhaben gemäß § 34 BauGB bzw. 
§ 35 BauGB. Ziel der Bauleitplanung ist es, die vorhandene bauliche Struktur neu zu fassen 
und festzuschreiben, sowie einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zuzuführen. Mit 
der Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet im Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) und durch geeignete Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung sollen pla-
nungsrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, sodass eine nachhaltige städtebauli-
che Entwicklung der z.T. gewachsenen Struktur des grüngeprägten Wohngebiets dauerhaft 
gesichert wird. Ziel ist es ein allgemeines Wohngebiet mit max. zwei Vollgeschosse/ Ge-
schosse festzusetzen, welche sich in die Umgebungsbebauung einfügen. Die max. Höhe 
baulicher Anlagen soll im Verfahren näher definiert werden. 
 
Vorwiegend sollen die Festsetzungen des ehemaligen Bebauungsplan Nr. 33 „Birkenwerder 
West“ wieder aufgenommen werden. Gleichzeitig sollen die Belange des Umweltschutzes, 
insbesondere des Trinkwasserschutzes Berücksichtigung finden. Um der Trinkwasser-
schutzzone gerecht zu werden, soll die max. zulässige Grundfläche baulicher Anlagen in 
Abhängigkeit von den Grundstücksgrößen festgesetzt werden. 
 
Die Grundfläche baulicher Anlagen soll wie folgt festgesetzt werden:  
Auf allen Baugrundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll festgesetzt werden, 
dass  

-     je Baugrundstück mit einer Größe unter 500 m² eine max. GR von 90 m² und einer 
Überschreitung gemäß § 19(4) BauNVO um max. 20 m²,  

-      je Baugrundstück mit einer Größe ab 500 m² bis unter 900 m² eine max. GR von 
100m² und einer Überschreitung gemäß § 19(4) BauNVO um max. 25 m²,  

-     je Baugrundstück mit einer Größe ab 900 m² eine max. GR von 125 m² und einer 
Überschreitung gemäß § 19(4) BauNVO um max. 25 m² zulässig ist. 






